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DffljteHel unb obliptorifcfje« Crgan bei margcmifdjen Scömteöc= unb 20agnermeifterbercinë. 2

®rfdjeütt je ©amStagS unb foftet per Quartal gr. 1. 80, per Saljr gr. 7. 20.
Sitferate 20 ©t§. per lfpa'+ige fßetitjeile, bei größeren Slufträgen

entfpxectienben Piabatt.

fcen 14. SUîiug 1896.

£>oll' »ein £><biff iticfit untergeben,
laufet bit fefi ant Steuer ffetfen.

ber heute beljanbelten Sßoftulate betnffenb ©inführung bon
Serufsgenoffenfdjaften baljin sielen foil, bie oben angeführten
3«ftänbe unb beren Urfatijert auf normale ©renjen surücf*
suführen. $u biefem Qmecfe feien ber Sßorort nnb ber
©entraloorftanb bei fchroeiser. ©eroerbeberetnS einsulabeu,
an ber $ermirflid)ung biefeS Sefdjluffeé mit aller ffraft su
arbeiten nnb namentlich für gehörige ißropoganba in SBort
unb ©dbrift in intereffierten Sretfen, forote in ber greffe,.
SU forgen."

f£tc Siijreinergewerffthaft Sürtcfj mirb bemnächft für
fftebuEtion ber 2lrbeitSseit auf 9 besro. 97^ Stunben, unb
Sur grage ber Sohntarifrebifion Stellung nehmen.

Slucf) bie Uimmerleutc f^ürirfjS moüen ihre Stellung
für bie bieSfährtge Sauseit erörtern.

Sie (Sipfer SujernS ersielten einen Stormalarbeitstag
bon 10 Stunben mit 55 fftapptn üftinimallohn für gelernte
©ipfer unb 40 bis 50 3tp. für ^anblanger unb £>ülfSar=
beiter. gür Ueberseit ift 25 ißros., für Sonntags* unb
9lad)tarbeit 50 fßros. Sohnsufdflag SU befahlen.

2>ie Sdjreinenneifter ber ©labt töerlitt haben in einer
großen Sßerfammlung befd£)loffen, ihre Slrbeitspreife su er=

höhen, ba bie Söhne ber ©efellen ebenfalls erhöht toerben
mufften.

2lr&eit§= unb Stefermtggüüertrapngeit.
(Slmtliche DriginaOOTtteilungen.)

geuermehrauSrüftung SBeggingen (@d)aff=
häufen), ^pbranten Schlauchmagen an ÜHidiael SBanner,

Skröimbltoeten.

$er föerner ©ctperbelag
bom legten Sonntag mar Don
150 2Jiann befudjt unb nahm
folgenbe fftefolution einftimmtg
an : „Sie heute in S3ern ber=

fammelten $anbmerfer= unb ®e=

toerbe=3?ereine beS SantonS Sem haben bie fÇrage ber

Schaffung eines fd)tDeiserifd)en ©emerbegefegeS eingegenb ge=

prüft unb
in ©rmägung, baff fid) feit fahren in nahesu allen

23eruf§arten ftetS sunehmenbe 9Jtiffftänbe geigen, bie in einem
unlautereren SBettberoerb, grensenlofen Preisunterbietungen,
preHerifdjen §anblungen, im SBerfauf unb in ber gabrifation
bon SBaren begrünbet finb ;

bah einsdne ©anbmerferbereine, fomie Perfdjiebene fc^toeig.
SernfSDerbanbe feit mehr als 20 Sohren gegen biefen
gegenteiligen 23ernidjtungêfampf energifcp unb mit allen
ihnen sur Verfügung ftepenben Mitteln arbeiten, ohne baS

gemünfdjte 3tel sn erreichen ;

bah bie gemalten ^Beobachtungen nnb ©rfaijtungen
betneifen, bafe auch eine fernere Sßff-ge ober nur teilroeife
SluSbehnung ober Sferfdfärfnng ber bisher angemanbten
Littel ben bebenfltchen folgen ber beftehenben ltebelfiänbe
feinen SDamm su fegen bermögen ;

befchloffen : cS fei bie Schaffung eineS fcp)toeigerifchen

©emerbegefegeS ansuftreben, roelcheS im Sinn unb (Seift

für ^
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Kereine.

Praktische Matter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Waiter Kenn Holdinghausen.

Grgan für die oWeâen PMjkànen des lchivch. Gewerbevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermcistervcrcins. ^

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.

Inserate 20 Cts. per Ispastige Petitzeile, dei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 14. März 18NK.

Soll dein Schiff nicht untergeben,
Wußt du fest am Steuer stehen.

der heute behandelten Postulate betreffend Einführung von
Berufsgenossenschaften dahin zielen soll, die oben angeführten
Zustände und deren Ursachen auf normale Grenzen zurück-
zuführen. Zu diesem Zwecke seien der Vorort und der
Centralvorstand des schweizer. Gewerbevereins einzuladen,
an der Verwirklichung dieses Beschlusses mit aller Kraft zu
arbeiten und namentlich für gehörige Propaganda in Wort
und Schrift in interessierten Kreisen, sowie in der Presse,,
zu sorgen."

Die Schremergewerkschaft Zürich wird demnächst für
Reduktion der Arbeitszeit auf 9 bezw. 9^ Stunden, und
zur Frage der Lohntarifrevision Stellung nehmen.

Auch die Zimmerleute Zürichs wollen ihre Stellung
für die diesjährige Bauzeit erörtern.

Die Gipser Luzerns erzielten einen Normalarbeitstag
von 10 Stunden mit 55 Rappen Minimallohn für gelernte
Gipser und 40 bis 50 Rp. für Handlanger und Hülfsar-
bester. Für Ueberzeit ist 25 Proz., für Sonntags- und
Nachtarbeit 50 Proz. Lohnzuschlag zu bezahlen.

Die Schreinermeistcr der Stadt Berlin haben in einer
großen Versammlung beschlossen, ihre Arbeitspreise zu er-
höhen, da die Löhne der Gesellen ebenfalls erhöht werden
mußten.

Arbeits- und Lieftrungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.)

Feuerwehrausrüstung Beggingen (Schaff-
Hausen). Hydranten - Schlauchwagen an Michael Wanner,

Verbandswesen.

Der Berner Gcwerbetag
vom letzten Sonntag war von
150 Mann besucht und nahm
folgende Resolution einstimmig
an: „Die heute in Bern ver-
sammelten Handwerker- und Ge-

werbe-Vereine des Kantons Bein haben die Frage der

Schaffung eines schweizerischen Gewerbegesetzes eingehend ge-
prüft und

in Erwägung, daß sich seit Jahren in nahezu allen
Berufsarten stets zunehmende Mißstände zeigen, die in einem
unlautereren Wettbewerb, grenzenlosen Preisunterbietungen,
Prellerischen Handlungen, im Verkauf und in der Fabrikation
von Waren begründet sind;

daß einzelne Handwerkervereine, sowie verschiedene schweiz.

Berufsverbände seit mehr als 20 Jahren gegen diesen

gegenseitigen Vernichtungskampf energisch und mit allen
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten, ohne das
gewünschte Ziel zu erreichen;

daß die gemachten Beobachtungen und Erfahrungen
beweisen, daß auch eine fernere Pfllge oder nur teilweise
Ausdehnung oder Verschärfung der bisher angewandten
Mittel den bedenklichen Folgen der bestehenden Uebelstände
keinen Damm zu setzen vermögen;

beschlossen: es sei die Schaffung eines schweizerischen
Gewerbegesetzes anzustreben, welches im Sinn und Geist
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